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TOP 5: 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen und anderer Gesetze 

Drucksache: 414/23 

I. Zum Inhalt des Gesetzes 

Die vorliegende 11. GWB-Novelle verschärft das Gesetz gegen Wettbewerbs-

beschränkungen (GWB), indem sie unter anderem die Voraussetzungen ab-

senkt, unter denen Kartellbehörden Sektoruntersuchungen durchführen können.  

Das Bundeskartellamt kann als Ergebnis einer Sektoruntersuchung nunmehr  

eine erhebliche und fortwährende Störung des Wettbewerbs feststellen.  

In einer zweiten Stufe kann es dann – auch ohne kartellrechtswidriges Ver-

halten eines Unternehmens – strukturelle oder verhaltensbezogene Abhilfe-

maßnahmen in einem Verfahren vorschreiben, das nicht länger als 18 Monate 

dauern soll.  

Der Katalog der Abhilfemaßnahmen reicht bis zu einer eigentumsrechtlichen 

Entflechtung, das heißt einer Zerschlagung von Unternehmen, als ultima ratio. 

II. Zum Gang der Beratungen 

Der Bundesrat hatte am 12. Mai 2023 beschlossen, gegen den ursprünglichen 

Gesetzentwurf der Bundesregierung keine Einwendungen zu erheben. 

Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 

6. Juli 2023 mit einigen Änderungen und Ergänzungen angenommen. 

III. Empfehlung des Wirtschaftsausschusses 

Der federführende Wirtschaftsausschuss empfiehlt dem Bundesrat, zu dem  

Gesetz den Vermittlungsausschuss  n i c h t  anzurufen. 
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